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Elternbeiträge sollen um fünf Prozent angehoben werden – Remscheid, Montag, 21. Mai 2007

„Es ist familienpolitischer Unsinn, aber wir sind dazu gezwungen“, kommentiert Sozialdezernent Burkhard 

Mast-Weisz die bevorstehende Änderung von § 5 der „Satzung der Stadt Remscheid über die Erhebung von 

Elternbeiträgen für die Nutzung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder“. Eine entsprechende Be-

schlussvorlage liegt dem Jugendhilfeausschuss zu seiner Sitzung am kommenden Donnerstag vor. 

Die zurzeit geltende Satzung hatte der Rat am 1. August 2006 beschlossen. Die damaligen Änderungen be-

trafen allerdings nurr die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Elternbeiträge, die Beiträge selbst blieben 

damals unverändert. Bis zum 31. Juli 2006 konnten die Kommunen mit einem hohen Anteil einkommens-

schwächerer Familien noch mit einer finanziellen Beteiligung des Landes an den ausbleibenden Elternbeiträ-

gen rechnen. Dieses sogenannte Elternbeitragsdefizitausgleichverfahren endete auf Beschluss der Landesre-

gierung zum 1. August 2006. Für die Stadt Remscheid ergab sich daraus, bezogen auf ein Kalenderjahr, ein 

Ausfall an Landesmitteln in Höhe von ca. 450.650 €. In der Zwischenzeit hat die Bezirksregierung Düsseldorf 

die Stadt mehrfach aufgefordert mitzuteilen, wie sie diese Finanzierungslücke zu decken gedenke. Antwort: 

Eine Kompensation der Mindereinnahmen solle ohne jegliche Anhebung der Elternbeiträge erfolgen; die 

Mindereinnahmen sollten im Gesamthaushalt kompensiert werden. Das werde nicht akzeptiert, beschied die 

Bezirksregierung daraufhin am 26. Februar. Zitat aus derf jetzigen Vorlage an den Jugendhilfeausschuss: 

„Nach Aussage der Bezirksregierung können Kommunen im Rahmen ihres verfassungsrechtlich garantierten 

Selbstverwaltungsrechts zwar grundsätzlich in eigener Zuständigkeit und Verantwortung entscheiden, wie sie 

die ihnen obliegenden Aufgaben durchführen und finanzieren. Dabei ist jedoch das kommunale Haushalts-

recht zu beachten. So muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein … und die zur Erfüllung der kom-

munalen Aufgaben erforderlichen Finanzmittel sind soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten 

(hier: Elternbeiträge) für erbrachte Leistungen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonsti-

gen Finanzmittel nicht ausreichen“. Bei Kommunen, die sich im Nothaushaltsrecht befinden – und dazu zählt 

Remscheid - sei die Erhebung vertretbarer Elternbeiträge grundsätzlich geboten.

Daraufhin hatte die Oberbürgermeisterin dem Ministerpräsidenten des Landes am 27. März die Situation in 

Remscheid eindringlich geschildert und um die „Erlaubnis“ gebeten, auf eine Erhöhung der Elternbeiträge 

verzichten zu dürfen. Eine Antwort hierzu liegt bisher nicht vor. Damit gilt weiterhin die Forderung der Be-

zirksregierung. Um den Ausfall an Landesmitteln vollständig über die Elternbeiträge kompensieren zu kön-

nen, wäre eine prozentuale Erhöhung der bisherigen Beiträge unter Berücksichtigung der sozialen Staffelung 

von 17,38 Prozent notwendig. Zitat aus der Vorlage: „Das würde zu einer enormen finanziellen Belastung 

der Beitragspflichtigen führen. Familienpolitisch ist sie als kontraproduktiv zu werten. Es ist auch nicht aus-

zuschließen, dass Eltern ihre Kinder aus den Kindertageseinrichtungen aus finanziellen Gründen abmelden.“

Die jetzt vorgeschlagene Beitragsstaffel berücksichtigt eine pauschale Erhöhung der Elternbeträge um fünf 

Prozent. Sie umfasst zudem eine weitere Einkommensstufe (Jahreseinkommen über 73.626,-€) mit einer 

darüber liegenden Erhöhung. Die Beiträge der Plätze für Schulkinder in Kindertageseinrichtungen entspre-

chen bis zur 6. Stufe den Beiträgen für die Teilnahme an der OGGS gemäß der Entgeltordnung der Stadt 

Remscheid über die Erhebung von privatrechtlichen Entgelten für die Durchführung von außerunterrichtli-

chen Angeboten Offener Ganztagsschulen im Primarbereich. Mit der von der Bundesregierung beschlossenen 

Steuerentlastung (Abzug aller Kinderbetreuungskosten als Werbungskosten) werden diese Erhöhungen als 

vertretbar angesehen.

Im Vergleich zu der derzeit gültigen Beitragstabelle ist auf Basis der aktuellen Fallzahlen mit dieser Beitrags-

variante eine Einnahmeerhöhung um 185.400 € (Betrag gerundet) zu erwarten. Damit könnte der Ausfall an 

Landesmitteln von ca. 450.650,- € zu 41,1 Prozent kompensiert werden.

Die Landesregierung bereitet derzeit eine Neufassung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder vor. 

Das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) soll zum 1. August 

2008 in Kraft treten. Gegenstand der Änderungen wird auch eine umfassende Neuregelung der Finanzierung 

der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sein. Im Zuge dieser Gesetzesänderung werde dann 

erneut ein neues Beitragsmodell erforderlich sein, kündigt die Verwaltung an. Der Fachbereich Jugend, Sozi-

ales und Wohnen beabsichtige, dann alle Betreuungsformen, auch die Tagespflege und die Beiträge zu den 

Offenen Ganztagsschulen, in einer Beitragssatzung zu regeln.
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Hier die neue Beitragsstaffel:


